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8.4.3 Zweischalige Außenwände
8.4.3.1 Konstruktionsarten und allgemeine Bestimmungen

für die Ausführung
Nach dem Wandaufbau wird unterschieden nach
zweischaligen Außenwänden
– mit Luftschicht,
– mit Luftschicht und Wärmedämmung,
– mit Kerndämmung,
– mit Putzschicht.
Bei Anordnung einer nichttragenden Außenschale
(Verblendschale oder geputzte Vormauerschale) vor einer
tragenden Innenschale (Hintermauerschale) ist folgendes zu
beachten:

e) Die Mauerwerksschalen sind durch Drahtanker aus nicht-
rostendem Stahl mit den Werkstoffnummern 1.4401 oder
1.4571 nach DIN 17440 zu verbinden (siehe Tabelle 11). Die
Drahtanker müssen in Form und Maßen Bild 9 entsprechen.
Der vertikale Abstand der Drahtanker soll höchstens 500 mm,
der horizontale höchstens 750 mm betragen.

Tabelle 11: Mindestanzahl und Durchmesser von
Drahtankern je m2 Wandfläche

Drahtanker

Mindest-
anzahl

Durch-
messer

mm

mindestens, sofern nicht
Zellen 2 und 3 maßgebend

Abstand der Mauerwerks-
schalen über 120 bis
150 mm

5

4

5

Wandbereich höher als
12 m über Gelände oder
Abstand der Mauerwerks-
schalen über 70 bis 120 mm

7
oder

5

4

5 3

Bild 9: Drahtanker für zweischaliges Mauerwerk für
Außenwände

Die Drahtanker sind unter Beachtung ihrer statischen Wirk-
samkeit so auszuführen, daß sie keine Feuchte von der Außen-
zur Innenschale leiten können (z.B. Aufschieben einer
Kunststoffscheibe, siehe Bild 9).

Andere Ankerformen(z.B. Flachanker) und Dübel im Mauer-
werk sind zulässig, wenn deren Brauchbarkeit nach den
bauaufsichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist, z.B. durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Bei nichtflächiger Verankerung der Außenschale, z.B.
linienförmig oder nur in Höhe der Decken, ist ihre Standsi-
cherheit nachzuweisen.

Bei gekrümmten Mauerwerksschalen sind Art, Anordnung und
Anzahl der Anker unter Berücksichtigung der Verformung
festzulegen.

8.4.3.2 Zweischalige Außenwände mit Luftschicht
Bei zweischaligen Außenwänden mit Luftschicht ist folgendes
zu beachten:
a) Die Luftschicht soll mindestens 60 mm und darf bei Ver-
wendung von Drahtankern nach Tabelle 11 höchstens 150 mm
dick sein.

8.4.3.3 Zweischalige Außenwände mit Luftschicht und Wärme-
dämmung
Bei Anordnung einer zusätzlichen matten- oder
plattenförmigen Wärmeschicht auf der Außenseite der
Innenschale ist zusätzlich zu 8.4.3.2 zu beachten:

a) Bei Verwendung von Drahtankern nach Tabelle 11 darf der
lichte Abstand der Mauerwerkschalen 150 mm nicht über-
schreiten. Bei größerem Abstand ist die Verankerung durch
andere Verankerungsarten gemäß 8.4.3.1 Aufzählungen e) 4.
Absatz, nachzuweisen.

An allen freien Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken,
entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der
Außenschalen) sind zusätzlich zu Tabelle 11 drei Drahtanker je
m Randlänge anzuordnen.

Werden die Drahtanker nach Bild 9 in Leichtmörtel eingebet-
tet, so ist dafür LM 36 erforderlich. Drahtanker in Leicht-
mörtel LM 21 bedürfen einer anderen Verankerungsart.

Andere Verankerungsarten der Drahtanker sind zulässig, wenn
durch Prüfzeugnis nachgewiesen wird, daß diese Verankerungs-
art eine Zug- und Druckkraft von mindestens 1kN bei 1,0
mmSchlupf je Drahtanker aufnehmen kann. Wird einer dieser
Werte nicht erreicht, so ist die Anzahl der Drahtanker
entsprechend zu erhöhen.
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